
 

Gemeinschaftsraum Aarenau 
Benutzungsreglement 
 

Vermietung: Für die Vermietung des Gemeinschaftsraumes wird ein Mietvertrag erstellt. 
 Der Mietzins ist bar, mit Einzahlungsschein oder via IBAN  im Voraus zu bezahlen. 
 IBAN: CH59 0023 2232 1476 3801 P (ltd. auf ABAU Genossenschaft) 
 

Gebühren: 
Mietzins beträgt GenossenschafterInnen (Privatanlässe) CHF 75.— 
pro Tag: Non-Profit-Organisationen CHF 120.— 

 Aussenstehende CHF 250.— 

Halbtagesmiete GenossenschafterInnen (Privatanlässe) CHF 40.— 
(bis 4 Std.) Non-Profit-Organisationen CHF 50.— 
 Aussenstehende CHF 100.— 
 

Konsumation:  Kaffeebezug CHF 1.50/Stk.  
 

Annullations- 2-4 Wochen vorher 50% des Gesamtbetrages 
kosten: Ab 1 Woche vorher 100% des Gesamtbetrages 
 

Parkplätze: Das Parkieren in der Einstellhalle ist untersagt. Besucher benutzen bitte die 
öffentlichen Parkplätze. 

 

Nachtruhe: Auf die Anwohner ist Rücksicht zu nehmen. Die Musik darf nicht zu laut sein. Ab 
 22.00 Uhr sind die Fenster geschlossen zu halten. 
 

Rauchverbot: In allen Räumen herrscht absolutes Rauchverbot. 
 

Festende: Montag bis Donnerstag bis max. 24.00 Uhr 
 Freitag und Samstag bis 01.00 Uhr 
 Sonntag bis 22.00 Uhr 
 

Schlüssel: Die Übergabe und Abgabe wird individuell vereinbart.  
 

Instruktion: Vor Mietbeginn erfolgt eine Instruktion vor Ort. 
 

Techn. Die Benützung des Beamers und der Soundanlage ist nur nach vor- 
Equipment: gängiger Rücksprache mit der Geschäftsstelle und gegen Entgelt gestattet.  
 

Reinigung: Die Räume sind nach der Benutzung sauber zu verlassen. Eine nötige Nach-
reinigung wird mit CHF 40.--/Std. in Rechnung gestellt. 

 

Schäden: Sind der Verwaltung zu melden. Allfällige Reparaturen werden in Rechnung
 gestellt.  
 

Abfall: Die eigenen Kehrichtsäcke (Stadt Aarau) sind nach dem Anlass im Container zu 
deponieren. Altöl, Altglas, PET und Alu müssen von der Mieterschaft entsorgt werden.  
 

Die ABAU wünscht Ihnen einen schönen und gelungenen Anlass! 
Dieses Reglement wurde am 19. Mai 2022 durch den Vorstand der ABAU genehmigt und in Kraft gesetzt. Es ersetzt alle 
früheren Versionen. 


